
AUSSCHUSS FÜR UMWELT, Marburg, 02.11.2016
ENERGIE UND VERKEHR DER
STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG
- Der Vorsitzende -

An die
Mitglieder des
Ausschusses für Umwelt, Energie und Verkehr
der Stadtverordnetenversammlung

Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Verkehr

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Verkehr der 
Stadtverordnetenversammlung 

am Dienstag, 08.11.2016, 18:00 Uhr,
Sitzungssaal Barfüßerstr. 50, 35037 Marburg

ein. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.10.2016
2 Bericht(e) aus den Arbeitsgruppen zur Lokalen Agenda 21
3 Bauleitplanung der Universitätsstadt Marburg

Windkraftnutzung - Anpassung des Flächennutzungsplanes
Vorlage: VO/5143/2016

4 Antrag der CDU-Fraktion betr. Müllvermeidung und –entsorgung am Lahnufer und in 
Parks verbessern
Vorlage: VO/4928/2016

5 Antrag der Fraktion Marburger Linke betr.: Tempo 30 in der Graf-von-Stauffenberg-
straße
Vorlage: VO/4996/2016

6 Antrag der Fraktion Marburger Linke betr.: Instandsetzung Fußwegeverbindung zwi-
schen Marbacher Weg und Parallelweg
Vorlage: VO/5000/2016

7 Antrag der ‚Bürger für Marburg‘ und der SPD betr. ‚Grüner Welle‘
Vorlage: VO/5149/2016

8 Antrag der ‚Bürger für Marburg‘ und der SPD betr. Baustellenmanagement
Vorlage: VO/5150/2016

9 Antrag der Fraktionen von SPD und BfM betr. LED-Flutlicht
Vorlage: VO/5172/2016

Geschäftsstelle:
Fachdienst Umwelt, Fairer Handel und Abfall-
wirtschaft
Herr Jochen Friedrich
Barfüßerstraße 50
Tel.: 2 01 - 1405
E-Mail: umwelt@marburg-stadt.de 
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10 Antrag der Fraktion FDP/MBL betr. Einsatz von Doppeldeckerbussen in Marburg prü-
fen
Vorlage: VO/5191/2016

11 Antrag der CDU-Fraktion betr. E-Mobilität fördern
Vorlage: VO/5194/2016

12 Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Grüne, Marburger Linke und BfM betr. Machbar-
keitsstudie für eine Tram (Straßenbahn) in Marburg
Vorlage: VO/5198/2016

Kenntnisnahme

13 Aktualisierung der Fahrpläne für die Universitätsstadt Marburg zum Fahrplanwechsel 
am 11.12.2016
Vorlage: VO/5208/2016

14 Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Karsten McGovern
Vorsitzender

Anlagen
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Beschlussvorlage
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5143/2016
öffentlich
05.10.2016

Dezernat: II
Fachdienst: 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz
Sachbearbeiter/in: Nützel, Bernd

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Erörterung Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Erörterung Öffentlich
Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften Erörterung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Bauleitplanung der Universitätsstadt Marburg
Windkraftnutzung - Anpassung des Flächennutzungsplanes

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Für das Gebiet der Universitätsstadt Marburg wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) der Aufstellungsbeschluss für die Anpassung des thematischen Teils - 
Windkraftnutzung - des weiter geltenden Flächennutzungsplanes der 
Universitätsstadt Marburg an die Ziele des Teil-Regionalplan Energie gefasst. Der 
Geltungsbereich umfasst das gesamte Stadtgebiet.

Sachverhalt:

Für das Windvorranggebiet „Görzhäuser Hof“, das von der Stadtverordnetenversammlung 
für den Teil-Regionalplan Energie mit Beschluss vom 29.06.2012 vorgeschlagen worden ist, 
beabsichtigt der private Windkraftentwickler Krug-Energie aus 35117 Münchhausen in Kürze 
eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG-Antrag) zu 
beantragen. Diese Windkraftplanung soll auf Flächen der PharmaServ realisiert werden. Sie 
wird von den großen Standortfirmen am Standort Görzhäuser Hof unterstützt und auch vom 
Ortsbeirat Michelbach positiv gesehen (Sitzung des Ortsbeirates Michelbach vom 
19.01.2016).

Damit auf Grundlage des Baugesetzbuches die Genehmigung von Windkraftanlagen bei 
Vorliegen eines BImSchG-Antrags auf den Flächen der Universitätsstadt Marburg durch das 
Regierungspräsidium Gießen erfolgen kann, ist dieser Aufstellungsbeschluss zur Anpassung 
an die zukünftigen Ziele des Teil-Regionalplan Energie formal nötig (vgl. Schreiben des RP 
Gießen vom 01.09.2016). Es wird davon ausgegangen, dass der Regionalplan, die vom  
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Regierungspräsidium Gießen der Regionalversammlung vorgelegten Vorranggebiete, 
nachvollzieht. In den offen gelegenen Entwürfen des Teil-Regionalplanes war das 
Vorranggebiet Görzhäuser Hof enthalten.

Das weitere Anpassungsverfahren kann erst dann betrieben werden, wenn der Teil-
Regionalplan Energie beschlossen vorliegt.

Daher soll der Flächennutzungsplan entsprechend geändert werden, um eine geordnete 
Entwicklung der Windkraft im Stadtgebiet von Marburg zu ermöglichen.

Dr. Franz Kahle
Bürgermeister

Anlage

Schreiben des RP Gießen vom 01.09.2016

Beteiligung an der Vorlage durch:

FBL 6 FD 61

K

A: Anhörung; B: Beteiligung; K: Kenntnisnahme; S: Stellungnahme
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Fraktionsantrag
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/4928/2016
öffentlich
23.06.2016

Antragstellende Fraktion/en: CDU

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Stellungnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Antrag der CDU-Fraktion betr. Müllvermeidung und –entsorgung am Lahnufer und in 
Parks verbessern

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, sich mit der Müllproblematik in den städtischen Parkanlagen 
und auf den öffentlichen Flächen am Lahnufer intensiver zu beschäftigen. 

Wer Müll achtlos wegwirft, schadet damit allen und sich selbst. Die Wohlfühlqualität unserer 
Parks und des Lahnufers steht und fällt mit dem Verhalten der jeweiligen Nutzer. Deshalb 
soll ein Bürgerforum zum Erarbeiten geeigneter Vorschläge zur Müllvermeidung und Müllent-
sorgung angeboten werden.

Ziel ist es, die „grünen Wohnzimmer“ unserer Stadt gemeinsam mit den Nutzern attraktiv und 
vorzeigbar zu halten.

Mittelfristig kann durch ein durchdachtes und gelebtes Konzept auch finanzieller Spielraum 
beispielsweise für Neupflanzungen, der Pflege von Blumen und Staudenbeeten oder für den 
Erhalt und die Wartung von Spiel- und Sportgeräten entstehen. 

Begründung:

Ob als Ort der Begegnung, von Stille und Entspannung, als Spielfläche für Spaß und Bewe-
gung oder als Sportfeld – die Marburger Parks und das Lahnufer sind unverzichtbar für die 
Freizeit und Erholung in unserer Stadt. 

Doch dort, wo viele Menschen zusammenkommen, bleiben oft auch Spuren und unangeneh-
me Hinterlassenschaften für alle sichtbar. Liegt einmal eine leere Verpackung im Gebüsch, 
türmt sich nicht selten der Müll im Null-Komma-Nichts zu einem kleinen Berg. Wir haben uns 
daran gewöhnt, es anderen zu überlassen unseren Müll wegzuräumen. 
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Auch wenn durch die Stadt überwiegend ausreichend Müllbehältnisse aufgestellt wurden, 
quellen diese nicht selten an schönen Tagen und gerade am Wochenende über. Ein weite-
res Problem – Was im Mülleimer landet, ist noch lange nicht entsorgt. Wind und Regen ver-
teilen besonders bei offenen oder vollen Müllbehältern die Hinterlassenschaften im Umfeld 
der Mülleimer. Auch Tiere wie Krähen, Waschbären oder Ratten durchstöbern nachts den 
Müll nach Fressbarem und verteilen diesen außerhalb der Behälter.

Einige Städte haben sich deshalb verschiedene Systeme einfallen lassen, um die Nutzerin-
nen und Nutzer der Grünflächen zu sensibilisieren. In Berlin zum Beispiel lebt man das Sys-
tem „Carry In, Carry Out“ („Bring´s mit, nimm´s mit“). Wer nach dem Picknick oder dem Son-
nenbad seinen Abfall wieder mit nach Hause nimmt, spart damit der Stadt nicht nur die Ent-
sorgung - zuhause kann der Müll sogar umweltgerecht getrennt entsorgt werden. Durch we-
niger Müll im Park sinkt der Aufwand für die Abfallbeseitigung. Das eröffnet Spielräume und 
kann dazu beitragen, die zur Verfügung stehenden Mittel für wichtigere Dinge einzusetzen.

Unsere Grünflächen sollen keine Müllkippen oder Abfallsammelstellen sein und Papierkörbe 
in den Grünanlagen sind nicht für Hausmüll, Essensreste, Glas- und Kunststoff-Flaschen 
oder die zahllosen „To-Go“ Einwegverpackungen gedacht. Das Umdenken möglichst vieler 
Menschen ist nicht nur wünschenswert, sondern notwendig! Mit Geld für die Grünflächenpfle-
ge soll Grün gepflegt werden und nicht Müll entsorgt.

Eine am Gemeinwesen und öffentlichen Raum interessierte und teilhabende Stadtgesell-
schaft fordert nicht allein Maßnahmen von anderen, sondern bringt sich selbst engagiert und 
tätig ein – jede und jeder kann so helfen, dass die knappen Haushaltsmittel sinnvoller bzw. 
richtig verwendet werden. Dies gilt es, gemeinsam in einem Stadtforum im Sinne der Bürger-
beteiligung zu erarbeiten.

Jens Seipp Joachim Brunnet Karin Schaffner Wieland Stötzel
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Fraktionsantrag
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/4996/2016
öffentlich
22.07.2016

Antragstellende Fraktion/en: Marburger Linke

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Stellungnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Antrag der Fraktion Marburger Linke betr.: Tempo 30 in der Graf-von-
Stauffenbergstraße

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten, in der Graf-von-Stauffenberg-Straße sowohl Tempo 30 
einzuführen als auch das bisherige Tempo 40 dann 30 Schild (in Richtung Innenstadt) direkt 
hinter den Kreisel zu versetzen, um Lärm- und Emissionsbelästigung sowie Gefahren für 
Leib und Leben zu reduzieren.

Begründung:

Bewohner/innen des Stadtwalds beklagen wiederholt Geschwindigkeitsübertretungen in der 
Graf-von-Stauffenberg-Straße, die nicht nur eine erhebliche Lärm- und Emissionsbelastung 
sondern auch eine Gefahr für die Anwohner/innen - besonders Kinder und ältere Menschen - 
darstellen. 
In einer Antwort auf eine kleine Anfrage sagte der Magistrat eine Prüfung der o.g. 
Maßnahmen zu. Leider ist bisher kein Ergebnis dieser Prüfung bekannt. Auch eine 
Nachfrage beim Oberbürgermeister blieb unbeantwortet.

Jan Schalauske Renate Bastian Roland Böhm
Henning Köster-Sollwedel Jonathan Schwarz
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Fraktionsantrag
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5000/2016
öffentlich
28.07.2016

Antragstellende Fraktion/en: Marburger Linke

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Stellungnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Öffentlich
Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften Vorberatung Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Antrag der Fraktion Marburger Linke betr.: Instandsetzung Fußwegeverbindung 
zwischen Marbacher Weg und Parallelweg

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert 

 den in Teilen zugewachsenen Fußweg zwischen dem Marbacher Weg/Höhe Chemie 
und dem Parallelweg zur Straße durch den Wald wieder instand zu setzen

 dabei die zugesagte ehrenamtliche Hilfe der Ketzerbachgesellschaft in Anspruch zu 
nehmen

 dem Weg einen Namen zu geben ( Vorschlag Ketzerbachgesellschaft : Grüner Weg 
zum Schloss)  und entsprechend zu beschildern.

Begründung:

Die Fußwegebeziehung zwischen dem Marbacher Weg/Höhe Chemie und dem viel 
begangenen Parallelweg zur Straße durch den Wald Richtung Marbach bzw. Schloss ist seit 
einigen Jahren im unteren Treppenteil so überwuchert, dass nur ein kleiner Pfad verbleibt . 
Eine Möglichkeit sich beim recht steilen Auf – bzw. Abstieg am Geländer festzuhalten ist 
nicht mehr gegeben. Dies macht ihn gerade für ältere Menschen nicht mehr begehbar.

Die Ketzerbachgesellschaft hat gegenüber der Stadt ihre Bereitschaft erklärt,  auch bei der 
Beseitigung dieses Missstandes Verantwortung zu übernehmen und bewährte (alljährlich 
Säuberung des Friedhofs am Michelchen)  Hilfe zu leisten. Die Unterstützung seitens der 
Stadt könnte sich damit kostengünstig im Rahmen von fachlicher Beratung und 
versicherungsrechtlicher Absicherung bewegen.
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Henning Köster Inge Sturm Jonathan Schwarz
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Fraktionsantrag
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5149/2016
öffentlich
10.10.2016

Antragstellende Fraktion/en: BfM
SPD

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Stellungnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Antrag der ‚Bürger für Marburg‘ und der SPD betr. ‚Grüner Welle‘

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob eine zu den Stoßzeiten temporär angewandte 
‚Grüne Welle‘ auf den Verkehrshauptachsen in Marburg eine Verbesserung des 
Verkehrsflusses und eine Reduzierung der Stickoxid- und Feinstaubbelastung herbeiführen 
kann.

Bei der Prüfung ist zu berücksichtigen, wie sich die Veränderungen auch auf die 
Fußgängerinnen und Fußgänger auswirken.

Begründung:

Die derzeitigen Ampelschaltungen regeln den Verkehr in Marburg außerhalb der Stoßzeiten 
zwischen 6.00 Uhr und 09.00 Uhr morgens und nachmittags zwischen 15.30 Uhr und 17.30 
Uhr zufriedenstellend, so dass alle Verkehrsteilnehmer zügig durch die Stadt kommen.

In den Stoßzeiten sieht das jedoch anders aus: Lange Staus in der Marbach und 
Ketzerbach, in der Universitätsstraße, an der Südspange, in der Großseelheimer Straße  und 
weiteren Ein- und Ausfallstraßen, die nicht nur genervte Verkehrsteilnehmer, sondern auch 
eine höhere Stickoxid- und Feinstaubbelastung nach sich ziehen.

Leider funktioniert die ‚Grüne Welle‘ nur in eine Richtung erfolgreich- oder anderes 
ausgedrückt: Sollte die ‚Grüne Welle‘ in beiden Fahrtrichtungen angewandt werden, werden 
Ampelschaltungen so komplex, dass der Aufwand zu hoch wird. 

Bei jeder Veränderung der Ampelschaltungen ist natürlich das Interesse und 
Verkehrssicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer im Blick zu behalten: deshalb ist es 
wichtig zu berücksichtigen, wie sich eine mögliche temporäre ‚Grüne Welle‘ auf die 
Fußgängerinnen und Fußgänger auswirkt. Sind längere Wartezeiten tolerierbar oder kürzere 
Grünphasen für die Fahrbahnüberquerung noch vertretbar, wenn dafür im Gegenzug die 
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Schadstoffbelastung an der Ampel sinkt?

Marburg braucht eine flexible und zeitlich angepasste Ampelschaltung, die nicht allein auf 
den theoretischen Berechnungen der Firma Siemens beruht, sondern aktuelle 
Anforderungen über die Verkehrslage berücksichtigt. Das Aufkommen ist bekanntlich 
morgens und nachmittags höher. Somit muss morgens der Verkehr gut in die Stadt fließen 
(in die eine Richtung) und nachmittags sich flüssig aus der Stadt (in die andere Richtung) 
bewegen.

Bei der Umsetzung einer temporären ‚Grünen Welle‘ werden aus unserer Sicht zwei Effekte 
erreicht. Der Individualverkehr und ÖPNV sehen häufiger ‚grün‘ und die Belastungen im 
Bereich von Stickoxiden und Feinstäuben werden durch die Reduzierung des Stop-and-go-
Verkehrs herabgesenkt.

Andrea Suntheim-Pichler Sonja Sell
Roland Frese Dr. Fabio Longo
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Fraktionsantrag
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5150/2016
öffentlich
10.10.2016

Antragstellende Fraktion/en: BfM
SPD

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Stellungnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Öffentlich
Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Antrag der ‚Bürger für Marburg‘ und der SPD betr. Baustellenmanagement

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird aufgefordert, eine Zeitplanungen vorzulegen, aus der hervorgeht, wie die 
anstehenden Baustellen – insbesondere die des Allianzhauses - koordiniert werden, ohne 
dass der Verkehr in diesem Bereich komplett zum Erliegen kommt oder die Bau- und Sanie-
rungsphasen unnötig in die Länge gezogen werden.

Begründung:

Die Werner-Gruppe, Investor und Bauherr des Allianzhauses, hat bereits eine Bauvoranfrage 
für den Umbau des Allianzhauses in der Gutenbergstraße 8 gestellt. Im Zuge dieser Maß-
nahme wird das Gebäude Gutenbergstraße 6 abgerissen. Die Fertigstellung des geplanten 
innerstädtischen Einkaufszentrums ist für 2018, spätestens jedoch 2019, vorgesehen.

Dieses Großprojekt an einer der verkehrsreichsten innenstädtischen Verkehrsachsen ver-
langt allen Beteiligten viel Geduld und Rücksichtnahme ab. Ein gutes Baustellenmanage-
ment und entsprechende Transparenz für die Verkehrsteilnehmer und betroffenen Anlieger 
ist daher geboten. Um dies rechtzeitig genug zu kommunizieren, bitten wir um die Darle-
gung, wie sich die zeitlichen Abläufe darstellen werden. 

Andrea Suntheim-Pichler Sonja Sell
Roland Frese Dr. Fabio Longo
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Fraktionsantrag
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5172/2016
öffentlich
24.10.2016

Antragstellende Fraktion/en: SPD
BfM

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Stellungnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Antrag der Fraktionen von SPD und BfM betr. LED-Flutlicht

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat der Universitätsstadt Marburg wird beauftragt zu prüfen, ob sukzessive die 
Flutlicht-Beleuchtung von Sportanlagen durch LED-Leuchtmittel ausgetauscht werden 
können.

Begründung:

Die Stadt Marburg investiert viel Geld in die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. 
Ausgenommen von dem aktuellen Förderprogramm sind die Sportanlagen. Diese benötigen 
jedoch eine sehr gute Ausleuchtung, welche viel Energie benötigt. Mit der Umrüstung und 
der Prüfung nach Fördermöglichkeiten kann die Stadt Marburg ihr Klimaschutzkonzept weiter 
vorantreiben und Kosten senken.

Die LED Leuchtmittel sind mittlerweile soweit ausgereift, um sogar konventionelles „Flutlicht“ 
zu ersetzen. Es soll darauf geachtet werden bei neuen oder erneuerten Sportstätten gleich 
energieeffizientere Leuchtmittel einzusetzen.

Dominic Dehmel Gabriele Mensing
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Fraktionsantrag
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5191/2016
öffentlich
27.10.2016

Antragstellende Fraktion/en: FDP/MBL

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Stellungnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Antrag der Fraktion FDP/MBL betr. Einsatz von Doppeldeckerbussen in Marburg 
prüfen

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat soll die Einsatzmöglichkeiten und Kosten für Doppeldeckerbussen im 
innerstädtischen ÖPNV, betrieben von den Stadtwerken Marburg, prüfen lassen und der 
Stadtverordnetenversammlung berichten.

Zudem soll ein Testbetrieb mit einem ausgeliehenen Doppeldeckerbus durchgeführt werden.

Begründung:

Konventionelle Doppeldeckerbusse können neben weiteren Bus-Anhängern eine Lösung der 
bestehenden und kommenden Kapazitätsprobleme im innerstädtischen ÖPNV und eine 
Alternative z.B. zur angedachten Straßenbahn bieten. Es wird daher der Einsatz von 
Doppeldeckerbussen auf stark frequentierten Buslinien vorgeschlagen. Doppeldeckerbusse 
erhöhen die Kapazität pro Bus massiv und nehmen dabei wesentlich weniger Straßenraum 
als Gelenkbusse oder Busse mit Anhängern ein. Zudem würden mehr Busse hintereinander 
in die Haltestellen-Buchten passen. Doppeldeckerbusse sind standardmäßig am Markt 
erhältlich und könnten schnell beschafft werden. Zudem müssten nicht für Millionen Euro 
Gleise verlegt werden. Die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft Traffiq hat bereits aus Berlin 
geliehene Doppeldeckerbus auf stark frequentierten Strecken in Frankfurt getestet - das 
könnten die Stadtwerke Marburg ebenso durchführen (siehe auch: 
https://www.traffiq.de/1483.de.presse_informationen.html?_pi=174974 ).

Christoph Ditschler Dr. Hermann Uchtmann
Michael Selinka Hanke F. Bokelmannn
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Fraktionsantrag
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5194/2016
öffentlich
27.10.2016

Antragstellende Fraktion/en: CDU

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Stellungnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Antrag der CDU-Fraktion betr. E-Mobilität fördern

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert im Sinne der Förderung der e-Mobilität in unserer Stadt in 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken

 zu prüfen, an welchen Standorten weitere Ladestationen in Verbindung mit einer 
entsprechenden Stellfläche für e-Autos sinnvoll eingerichtet werden können. Hierbei 
sollen insbesondere die von den Stadtwerken bewirtschafteten Parkhäuser und 
Parkplätze, aber auch weitere öffentliche Parkflächen geprüft werden. Fördermittel des 
Bundes zur Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur sollen dabei beantragt 
werden. 

 an von den Stadtwerken bewirtschafteten Parkflächen das Parken für e-Autos mit 
entsprechender Kennzeichnung von den Parkgebühren zu befreien. Dieses Angebot soll 
zunächst für einen Zeitraum von 5 Jahren gelten und danach erneut beraten werden. 

 auf der Homepage der Stadt Marburg und den Stadtwerken über aktuelle Förderungen 
(auch außerhalb der eigenen Förderung zum Beispiel durch die Stadtwerke) und 
Vergünstigungen in Bezug auf e-Mobilität informieren. 

 zu prüfen, ob die Erstellung eines kommunalen Elektromobilitätskonzeptes für die Stadt 
Marburg a) förderfähig nach der Förderrichtlinie des BMVI vom 09.06.2015 und b) die 
lokal erzeugte regenerative Energie eingebunden werden kann, c) ob die Erstellung wie 
unter a) in eine Umweltstudie einbezogen werden kann, um höhere Fördermittel (bis zu 
80%) zu generieren.
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Begründung:

Der weitere Ausbau der Elektromobilität stellt einen wichtigen Baustein zur Eindämmung des 
Klimawandels und zur Senkung des CO2-Ausstoßes sowie des Feinstaubs PM 2,5 und PM 
10 dar. Die Aufgabe des Ausbaus der Elektromobilität darf dabei nicht einzig als Aufgabe 
des Bundes angesehen werden. Vielmehr sollten auch die Kommunen mit speziellen 
Angeboten dazu beitragen, die e-Mobilität in unserem Land anzuschieben. Die Zahl der e-
Autos wird aufgrund der aktuellen Förderungen durch den Staat, aber auch durch die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der Motoren und Akkus in den nächsten Jahren sicherlich 
ansteigen. Hier sollten wir nicht den Anschluss verpassen.

e-Tankstellen sind im Moment längst noch nicht flächendeckend installiert, müssen in den 
nächsten Jahren allerdings in deutlich dichterem Abstand zur Verfügung stehen. Hier ist 
neben privaten Investoren auch die öffentliche Hand gefragt eine entsprechende Infrastruktur 
zu schaffen. Damit Elektromobilität optimal genutzt werden kann hat die Bundesregierung 
die Ladesäulenverordnung beschlossen, die am 17 März 2016 in Kraft getreten ist. Nach 
dieser Verordnung sind öffentliche Ladepunkte zu errichten. Ein entsprechendes 
Bezahlsystem sollte durch die Stadtwerke erarbeitet werden.

Die Stadtwerke Marburg bieten seit einigen Jahren sogenannten Ökostrom an. Diesen auch 
für die e-Mobilität zu Nutzen macht nicht nur Sinn, sondern scheint eine logische 
Schlussfolgerung die zur Klimaverbesserung in unserem direkten Umfeld beitragen wird.

Um das Thema e-Mobilität weiter in den Fokus der Bürgerinnen und Bürger zu rücken soll 
die Stadt nach dem Vorbild einiger deutscher Städte, wie zum Beispiel Hamburg, e-Autos 
von den Gebühren auf öffentlichen Parkflächen befreien. Durch diese Maßnahme soll ein 
zusätzlicher Anreiz für die Menschen geschaffen werden, die aktiv zur Verbesserung der 
Umwelt und Lebensqualität beitragen wollen.

Damit die Elektroautobesitzer auf den Parkflächen auch als solche erkannt werden, soll zum 
Beispiel das System der E-Kennzeichen dienen.

Vielen Menschen sind die umfangreichen Förderungen verschiedenster Träger wenig bis gar 
nicht bekannt. Hier sollen sowohl die Stadt als auch die Stadtwerke entsprechend 
informieren und beraten. Dies kann zum Beispiel über die Homepage, aber auch über 
Beratung im Kundencenter oder durch Broschüren geschehen. 

Jens Seipp Joachim Brunnet 
Karin Schaffner Manfred Jannasch
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Fraktionsantrag
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5198/2016
öffentlich
28.10.2016

Antragstellende Fraktion/en: SPD
CDU
B90/Die Grünen
Marburger Linke
BfM

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Stellungnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Grüne, Marburger Linke und BfM betr. 
Machbarkeitsstudie für eine Tram (Straßenbahn) in Marburg

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten, in einer Bürgerinformationsveranstaltung die Konzeptstudie 
„Unitram Marburg“ vorzustellen. Er wird außerdem gebeten, die Kosten einer 
Standardisierten Bewertung sowie einer ggf. danach folgenden Entwurfsplanung zu 
benennen, um zunächst eine Prüfung der Standardisierten Bewertung – wie in der 
Konzeptstudie vorgeschlagen – für die Verbindung Südbahnhof – Uniklinikum in Auftrag zu 
geben.

Die neu in Auftrag zu gebende Studie soll außerdem konzeptionell prüfen, wie und mit 
welchen Wirkungen eine erweiterte Anbindung der Strecke Südbahnhof – Uniklinikum 
Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof erfolgen kann, insbesondere unter Einbindung der 
Gleise der DB nach dem Konzept der Regiotram zur Stärkung der Attraktivität der Schiene 
zwischen Marburg und Gießen sowie zwischen Marburg und dem Umland aus Richtung 
Biedenkopf, Wetter (Hessen) und Stadtallendorf.

Der Magistrat stellt die Finanzierung sicher. Er wird gebeten, mit dem Rhein-Main-
Verkehrsverbund Kontakt aufzunehmen, um eine Beteiligung des Verbundes an den 
Planungskosten der oben genannten Vorhaben sicherzustellen.

Begründung:

Nachdem die Konzeptstudie auf überwiegend positiver Resonanz gestoßen ist, ist der 
nächste Schritt, einen umfangreicheren und detaillierteren Überblick über Kosten & Nutzen 
des Projekts zu erlangen. Dabei macht es Sinn, möglichst große Einzugsgebiete 
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miteinzubeziehen und so Synergie-Effekte zu nutzen, die den ÖPNV in Marburg in Effizienz 
und Bequemlichkeit verbessern können. Vor allem angesichts des Potenzials eines 80-
90%igen Zuschusses für die Baukosten und der geringen Differenz zwischen Betriebskosten 
und Erlösen wirkt eine Tram aus wirtschaftlicher Sicht attraktiv. Im Interesse einer positiven 
und attraktiven Entwicklung der Region Mittelhessen wäre es zudem sinnvoll, im Zuge 
dessen das Konzept einer Regiotram miteinzubeziehen und zu prüfen. Dabei ist auch die 
Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf Fahrgastzahlen, Pendlerströme und mögliche 
Kaufkraftbewegungen hin zu untersuchen.

Um die Transparenz und Teilhabe der Bürger*innen zu gewährleisten, soll die Stadt zudem 
eine entsprechende Informationsveranstaltung anbieten.

Jan Schalauske Henning Köster Jonathan Schwarz

Matthias Simon Sonja Sell Dr. Fabio Longo

Andrea Suntheim-Pichler Roland Frese

Wieland Stötzel Joachim Brunnet Jens Seipp

Dr. Karsten McGovern Hans-Werner Seitz
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Kenntnisnahme
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/5208/2016
öffentlich
01.11.2016

Dezernat: I
Fachdienst: Stadtwerke GmbH
Sachbearbeiter/in: Christoph Rau

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Kenntnisnahme Nichtöffentlich
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Kenntnisnahme Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Marburg Entscheidung Öffentlich

Aktualisierung der Fahrpläne für die Universitätsstadt Marburg zum 
Fahrplanwechsel am 11.12.2016

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, die in der Anlage dargestellten 
Anpassungen im Linienverkehr zur Kenntnis zu nehmen.

1. Der Fahrplan 2017 wird nach den Grundsätzen des aktuellen gültigen Fahrplans 2016 
fortgeschrieben.

2. Das einheitliche Taktraster auf der innerstädtischen Hauptachse zwischen Haupt- und 
Südbahnhof hat sich bewährt und soll beibehalten werden. Geringe Abweichungen 
davon sind den in 2017 vorgesehenen Baustellen geschuldet.

3. Die Linien von den Lahnbergen in die Innenstadt bleiben weiterhin verdichtet.

4. Die Linie 5 wird Montag bis Freitag außerhalb der Spitzenzeiten beschleunigt und der 
Fahrweg verläuft dann nicht mehr über den Hauptbahnhof.

5. Die Verlängerung der Linie 3 vom Hauptbahnhof ins Waldtal wird von Mo. – Fr. wird 
aufgrund der hohen Akzeptanz beibehalten.  

6. Die Linie 9 wird in beiden Fahrtrichtungen auf Beginn und Ende der Vorlesungszeiten 
abgestimmt.

7. Die Umstellung des AST-Verkehrs für die Stadtteile Moischt und Schröck auf Linienbus 
im Fahrplanjahr 2016 hat sich als erfolgreich herausgestellt und wird fortgesetzt.

8. Die Linie 14 wird Mo. - Fr. im 60-Minuten-Takt bis Lahntal-Sterzhausen verlängert.

9. Die Linie 22 wird als Bezeichnung für den Schulverkehr Cappel neu eingeführt.

zu TOP 13.

23 von 28 in der Zusammenstellung



Ausdruck vom: 01.11.2016
Seite: 2/3

10. Der Verkehrsvertrag über die Erbringung von ÖPNV-Leistungen im Stadtgebiet der 
Universitätsstadt Marburg bleibt unberührt. Magistrat und Stadtwerke werden 
ermächtigt, eventuell notwendige Detailänderungen im Verkehrsvertrag und im 
Leistungsverzeichnis als Anlage zum Verkehrsvertrag gemeinsam vorzunehmen.

11. Die Verkehre werden von der Stadtwerke Marburg GmbH erbracht.

Begründung:

Die veränderten Verkehrsströme innerhalb der Universitätsstadt Marburg, insbesondere zu 
den Lahnbergen, sind durch die im Fahrplan 2016 getroffenen Maßnahmen weitgehend 
gefasst worden. Das Fahrplanangebot ist ausgereift und kundenorientiert zu betreiben. Die 
Kontinuität des Angebotes wird die Akzeptanz durch die Kundinnen und Kunden erhöhen.

1. Die Beibehaltung der Vereinheitlichung der Fahrwege ermöglicht ein gleichmäßiges 
Taktraster auf der innerstädtischen Hauptachse zwischen Haupt- und Südbahnhof. Der 
einheitliche Takt wird auf den Buslinien 1, 2, 4 und 7 aufgebaut. Die Taktfolge der Linien 
1, 2, 4 und 7 ergibt Montag bis Freitag in der Zeit von ca. 8:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr auf 
der Fahrstrecke Hauptbahnhof–Südbahnhof und zurück eine planmäßige Abfahrt alle 7 – 
8 Minuten.

2. Die konsequente Vertaktung der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Südbahnhof, die 
Verdichtung des Angebotes für den Stadtteil Richtsberg und die Anpassung der Fahrwege 
der Linien 1, 2, 4 und 6 haben sich bewährt und werden beibehalten.

3. Zur Stabilisierung und Beschleunigung der Linie 5 werden außerhalb der Spitzenzeiten 
von Montag bis Freitag die Haltestellen Robert-Koch-Straße, Hauptbahnhof und 
Bahnhofstraße sowohl in Richtung Ockershausen, als auch in Richtung Marbach nicht 
bedient.

4. Der Ringverkehr auf der Linie 7 und deren Verlängerung während der Spitzenzeiten vom 
Südbahnhof bis zum Wilhelmsplatz haben zu einer weiteren Verbesserung der Anbindung 
zwischen Innenstadt und Lahnbergen geführt. Montag bis Freitag wird zur 
Kapazitätserweiterung ein Anhängerzug eingesetzt.

5. Die Linie 9 wird im Hinblick auf die Fertigstellung der Bauarbeiten im Pilgrimstein so 
angepasst, dass der Fahrweg in der Innenstadt über Rudolphsplatz – Erwin-Piscator-Haus 
verändert wird, um später wieder über Biegenstraße – Deutschhausstraße – Pilgrimstein 
fahren zu können.

6. Die Bedienung der Stadtteile Cappel, Moischt und Schröck am Abend und am Wochenende 
durch den Busverkehr auf der Linie 12 wird weiter fortgesetzt. Aktuell sind steigende 
Fahrgastzahlen in den o.g. Verkehren zu beobachten.

7. Als erste Maßnahme aus dem beschlossenen Nahverkehrsplan wird die Linie 14 bis 
Sterzhausen verlängert, um die Verbindung zwischen Lahntal und dem Gewerbestandort 
Görzhäuser Hof wesentlich zu verbessern.

8. Die Linienbezeichnung 22 ersetzt zur besseren Übersicht die bisherige Bezeichnung E2 für 
den Schulverkehr des Stadtteils Cappel, die Leistung wird unverändert weiter gefahren.

9. Die Verkehre werden nach der vom Regierungspräsidium Gießen erteilten 
Genehmigungsurkunde und der auf der Grundlage des Personenbeförderungsgesetzes 
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ergangenen Verfügung im Rahmen des bestehenden steuerlichen Querverbundes 
erbracht. Zusätzlich erfolgt ein Ausgleich von Verlusten durch die Universitätsstadt 
Marburg.

10. Grundlage für die Erbringung der Verkehrsleistung durch die Stadtwerke Marburg 
GmbH innerhalb des Verantwortungsbereiches der Universitätsstadt Marburg als 
Aufgabenträgerin des ÖPNV ist der Verkehrsvertrag.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlage:
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Anlage zur Beschlussvorlage Fahrplan 2017

Fahrzeiten

Fahrzeit Montag – Freitag Samstag Sonn– und Feiertage
Normalzeit ca. 05:00 – 20:30 05:00 – 19:00 05:00 – 16:00
Abendzeit ca. 20:30 – 01:30 19:00 – 01:30 16:00 – 01:30
Nachtzeit ca. 01:30 – 04:30 01:30 – 04:30 01:30 – 04:30

Fahrzeugbestandsliste

Fahrzeuggattung Kurzbezeichnung Bestand*)

Anhängerzug NLA 1
Niederflurgelenkbus mit Erdgasantrieb CNG 15
Niederflurgelenkbus NG 23
Niederflurlinienbus mit Erdgasantrieb CNL 17
Niederflurlinienbus NL 14
Midi–Bus mit Erdgasantrieb CNM 4
Midi–Bus MIDI 1
Kleinbus MINI 7
Summe Fahrzeugbestand ÖPNV: 82
*) Bestand Fahrzeuge SWM, aktueller Bestand 10/2016
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Fahrtverlauf und Taktzeiten der Buslinien Planung 2017
Montag–Freitag Samstag Sonntag

Linie Fahrtverlauf KOM Verdichtet n. Bedarf Normal Abend Normal Abend Nacht Normal Abend Nacht

1
Wehrda – Wehrdaer Weg – Hauptbahnhof – Elisa-
bethkirche – Rudolphsplatz – Südbahnhof – 
Richtsberg, Eisenacher Weg

CNG 30 60 60 60 60 60

2
Hauptbahnhof – Elisabethkirche – Rudolphs-
platz – Südbahnhof – Cappeler Straße – Cap-
peler Gleiche 

CNG 30 60 60 60 60 60

3
(Kaufpark Wehrda) – Waldtal – Hauptbahnhof – 
Biegenstraße – Südviertel – Stadtwerke – Cap-
pel, Neubaugebiet

CNL 30 30

4
Wehrda – Kaufpark Wehrda – Hauptbahnhof – 
Elisabethkirche - Rudolphsplatz – Südbahnhof – 
Richtsberg, Eisenacher Weg

CNG 30 60 60 60 60 60

5
Marbach – Hauptbahnhof – Elisabethkirche – 
Rudolphsplatz – Wilhelmsplatz – Ockershausen 
– Stadtwald

CNL 30 60 30 60 60 60

6

Hauptbahnhof – Elisabethkirche – Rudolphs-
platz – Erlenring – Weintrautstraße – Südbahn-
hof – Raiffeisenstraße – Badestube – Richts-
berg, Eisenacher Weg – Fontanestraße

CNL / 
CNG

30 30 60

7 Ring Lahnberge – Innenstadt – Lahnberge NG / 
NLA

15 60 30 60 60 60

8 Waldtal – Hauptbahnhof (Ost) – Erlenring – 
Wilhelmsplatz – Stadtwald

NL 30 60 30 60 60 60

9*) Erwin-Piscator-Haus - Rudolphsplatz – Erlen-
ring - Zahlbach – Universitätsklinikum

CNL 15 / 30 60

10 Hauptbahnhof – Erlenring – Garten-des-Geden-
kens - Oberstadt – Schloss

CNM 60 60 60

11 Hauptbahnhof – Ginseldorf – Bauerbach – Uni-
versitätsklinikum

NL 60 120

12 Südbahnhof– (Cappel -)Schröck - Moischt NL 60 60 120 60 60

13 Südbahnhof – Cappel – Ronhausen – Bortshau-
sen – Ebsdorfergrund

NL 60 120

14 Hauptbahnhof – Marbach – Behringwerke - 
Görzhäuser Hof – Michelbach - Sterzhausen

NL 30 120

15 Schulverkehr Marburg–West NG Nach Bedarf während der Schulzeit
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Montag–Freitag Samstag Sonntag
Linie Fahrtverlauf KOM Verdichtet n. Bedarf Normal Abend Normal Abend Nacht Normal Abend Nacht

16
Alte Universität – Wilhelmsplatz – Rotenberg – 
Sellhof – Wehrshausen – Elnhausen – Dago-
bertshausen – Dilschhausen

CNM 60 120

17

Gutenbergstraße – Wilhelmsplatz – Gisselber-
ger Straße – Stadtwald –– Neuhöfe – Hermers-
hausen– Haddamshausen – Cyriaxweimar 
Stadtwald – Gisselberger Straße – Wilhelms-
platz – Gutenbergstraße

NL 60 120

18 Schulverkehr Marburg–Ost NL Nach Bedarf während der Schulzeit

19 Wehrda / Cappel / Richtsberg / Innenstadt – 
Universitätsklinikum

NG Zum Schichtbeginn des Universitätsklinikums frühmorgens

20 AquaMar – Garten des Gedenkens – Wilhelms-
platz – Rotenberg – Marbach, Behringwerke

CNM 60 60

21 
(Hö-
hen–
AST)

Ortenberg – Diakonie–Krankenhaus – Grassen-
berg – Marbach – Hohe Leuchte – Innenstadt – 
Diakonie – Hauptbahnhof – Ortenberg

MINI 5 Fahr-
ten auf 
Anfor-
derung

3 Fahr-
ten auf 
Anforde-
rung

22 Hauptbahnhof – Elisabethkirche – Rudolphs-
platz – Südbahnhof – Cappel

NG Nach Bedarf wäh-
rend der Schulzeit

AST
Außenstadtteile, wenn keine Omnibuslinie ver-
kehrt

MINI 60 auf 
Anforde-
rung

60 auf 
Anfor-
derung

60 auf 
Anfor-
derung

N8**) Nachtexpress MIDI 70 70
MR–
80***)

Schweinsberg – Wittelsberg – Moischt – Süd-
bahnhof – Erlenring

NL 60 60

383***) Gladenbach – Gisselberg – Südbahnhof – 
Stadthalle – Hauptbahnhof

NL 60 60 60 60 60 60

*) z.Zt. Umleitung wg. Sperrung Pilgrimstein, 15-Minuten-Takt während der Vorlesungszeit, **) Linienverkehr durch Fremdanbieter verantwortet, ***) Linienverkehr durch RNV/RMV 
verantwortet 
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